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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

Schulleitung und Lehrerkollegium heißen Sie in der Heinrich-Schickhardt-Schule herzlich willkommen. Wir wünschen 
Ihnen einen guten Start bei uns und viel Erfolg. 

Sie sind ab jetzt Schüler/in der Heinrich-Schickhardt-Schule im Berufsschulzentrum Freudenstadt. 

Überall, wo viele Menschen zusammenleben und -arbeiten, benötigt man gewisse „Spielregeln". Für unsere Schule 
finden Sie diese in der Hausordnung, die Sie in dieser Broschüre finden und die Ihr/e Klassenlehrer/in mit Ihnen 
bespricht. 

Ob Sie bei uns sind, weil Sie berufsschulpflichtig sind (Berufsschule und Vorqualifikation Arbeit / Beruf) oder weil Sie 
unsere Schule freiwillig besuchen (Einjährige Berufsfachschulen, Zweijährige Berufsfachschule, Einjährige Berufskollegs 
und Technisches Gymnasium), für Sie alle gilt die Teilnahmepflicht nach § 72 (4) des Schulgesetzes für Baden-
Württemberg (Schulbesuchsverordnung): 

Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule regelmäßig 
und ordnungsgemäß zu besuchen und die Schulordnung einzuhalten. Bei minderjährigen Schülern haben die 
Erziehungsberechtigten, bei berufsschulpflichtigen Schülern außerdem die für die Berufserziehung 
Mitverantwortlichen, dafür zu sorgen, dass die Schüler diesen Verpflichtungen Folge leisten. 

Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der Schule unter 
Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer unverzüglich mitzuteilen. Entschuldigungspflichtig sind für 
minderjährige Schüler die Erziehungsberechtigten, volljährige Schüler für sich selbst. Für Berufsschüler sind daneben 
außerdem die für die Berufserziehung Mitverantwortlichen zur Entschuldigung verpflichtet. 

Die Entschuldigungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der Verhinderung zu erfüllen. Nur in Ausnahmefällen kann 
dies telefonisch erfolgen, dann jedoch ist binnen drei Tagen eine schriftliche Entschuldigung nachzureichen. Für 
Teilzeitschüler gilt: Die schriftliche Entschuldigung muss spätestens am ersten Unterrichtstag der auf die Verhinderung 
folgenden Woche schriftlich vorliegen. 

Folgen bei unentschuldigtem Fehlen: Der Unterricht muss nachgeholt werden, es werden Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen eingeleitet. Wenn während der unentschuldigten Versäumniszeit in der Klasse Maßnahmen zur 
Leistungsfeststellung (Klassenarbeit, Test u.ä.) durchgeführt wurden, so erhält der unentschuldigt fehlende Schüler die 
Note „ungenügend". Der Begriff „unentschuldigt" schließt schuldhafte Fristversäumnisse und sonstige 
Nichtanerkennungsgründe ein. 

Die Ferien und die unterrichtsfreien Tage, finden Sie auch in der Broschüre oder auf unserer Homepage (www.hss.fds-
schule.de) unter „Downloads“. Bitte beachten Sie dies bei der Urlaubsplanung; Beurlaubungen vor Ferienbeginn und 
nach Ferienende sind nicht möglich. 

Sie erhalten alle zu Beginn des Schuljahres rechtzeitig einen Schülerausweis. Dieser Ausweis muss von Ihnen während 
der Schulzeit mitgeführt werden. 

Parkplätze für motorisierte Schüler/innen stehen in begrenzter Anzahl im Norden des Schulgebäudes zur Verfügung. 
Für Motorräder steht ein separater Parkraum im überdachten Parkplatz (gegenüber der Raucherecke) zur Verfügung. 
Ihr Motorrad sollte nur dort geparkt werden. Bitte parken Sie nicht in den Fahrgassen! Bei Zuwiderhandlungen erfolgt 
gebührenpflichtige Verwarnung! 

Ab und zu tauchen Probleme und Fragen auf. In solchen Fällen wenden Sie sich vertrauensvoll zunächst an Ihre/n 
Fachlehrer/in, dann an Ihre/n Klassenlehrer/in. Weitere Ansprechpartner sind die Verbindungslehrer. Sollte Ihnen 
auch dann nicht weitergeholfen werden können, wenden Sie sich an die Schulleiterin, Herrn Walheim von der 
Schulsozialarbeit oder an den Beratungslehrer, Herrn Leichsenring. 

Auf gute Zusammenarbeit freut sich 

die Schulleiterin 

Ursula Wolf 
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Schularten 
An der Heinrich-Schickhardt-Schule werden 8 Schularten aus dem gewerblich-technischen Bereich unterschieden. Je 
nach Begabung und Neigung kann jeder Schüler die für ihn passende Schulart finden und sich damit optimal auf seine 
berufliche Zukunft vorbereiten oder er wird in einem bereits gewählten Beruf zum erfolgreichen Abschluss gebracht. 

• Die Berufsschule (BS),  
in der in 7 Berufsfeldern bis zu 26 verschiedene Berufe unterrichtet werden  

• Die Sonderberufsschule (SBS),  
eine Sonderform der Berufsschule, in der benachteiligte Jugendliche gefördert werden  

• Das Technische Gymnasium (TG)  
mit drei Jahrgangsklassen in jeweils drei unterschiedlichen Formen (Mechatronik, Informationstechnik, 
Technik und Management) 

• Das Einjährige Technische Berufskolleg (BKT)  
in 2 unterschiedlichen Formen (Technisches Berufskolleg I und II) 

• Die Zweijährige Berufsfachschule (2BFS)  
in 2 verschiedenen Berufsfeldern (Elektrotechnik, Metalltechnik) 

• Die Einjährige Berufsfachschule (1BFS)  
in 5 verschiedenen Berufsfeldern (Bautechnik, Körperpflege, Metalltechnik, Rad/Fahrzeugtechnik, Holztechnik) 

• Das Vorqualifizierungsjahr (VAB) 
• Das Vorqualifizierungsjahr zum Erlernen von Deutschkenntnissen (VABO) 
• Die Kooperative Berufsvorbereitung für Schüler/innen mit wesentlichen Beeinträchtigungen (KoBV) 

Schulleitung und Sekretariat 
Schulleitung 

Schulleiterin:  Ursula Wolf  Zimmer 101 
Stellv. Schulleiter: Holger Steimle  Zimmer 103 

Sekretariat 

Claudia Kübler 
Karolin Trick 
Yvonne Zepezauer 

 Zimmer 102 
 Tel.:  07441 920-2401 
 Fax:  07441 920-2499 
 E-Mail:  hss@hss.fds-schule.de 
 

Öffnungszeiten des Sekretariates: 
Montag - Donnerstag: 7:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag:   7:30 - 12:00 Uhr 

Haustechnik / Hausmeister des Beruflichen Schulzentrums 
Thomas Seeger   Zimmer 022, Tel.: 07441 920-2010 
Christoph Sollberger   Zimmer 023, Tel.: 07441 920-2000 
Siegfried Zwissler   Zimmer 023, Tel.: 07441 920-2001 

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 7:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 

  

mailto:hss@hss.fds-schule.de
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Leitbild 
- ganzheitlich - integrativ - nachhaltig - 

Die Heinrich-Schickhardt-Schule ist ein Kompetenzzentrum für gewerblich-technische Bildung des Landkreises 
Freudenstadt. Alle Personen, die an der Heinrich-Schickhardt-Schule arbeiten, verfolgen das gemeinsame Ziel, 
Lernende zum angestrebten Bildungsabschluss zu führen. Die an dem damit verbundenen Bildungsprozess beteiligten 
Personen richten ihr Handeln an den Qualitätsgrundsätzen der Ganzheitlichkeit, der Integration und der 
Nachhaltigkeit aus. 

Ganzheitlichkeit 
– Das Ganze nicht aus dem Blick verlieren – 

Wir entwickeln unser Handeln im optimalen Zusammenspiel… 
... aller erforderlichen Sachaufgaben. 

Das bedeutet für uns insbesondere: 

• Wir bilden und erweitern die allgemeinen und berufsspezifischen Fachkompetenzen unserer Lernenden. 
• Wir gestalten das Unterrichtsgeschehen im Blick auf optimalen Lernerfolg. 
• Wir stellen alle organisatorischen Aufgaben in den Dienst unserer Lernenden. 

... der gegebenen und zu gestaltenden Rahmenbedingungen. 

Das bedeutet für uns insbesondere: 

• Wir stellen uns konstruktiv den Anforderungen einer sich ständig verändernden Welt. 
• Wir gestalten bestmögliche Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen an unserer Schule. 
• Wir bilden uns regelmäßig und bedarfsorientiert fort. 
• Wir stehen im Austausch mit unseren dualen Partnern über die sich verändernden Anforderungen aus der 

modernen Industriegesellschaft. 

... der mittelbar und unmittelbar am Bildungsprozess beteiligten Gruppen. 

Das bedeutet für uns insbesondere: 

• Wir pflegen an unserer Schule einen vertrauensvollen und transparenten Umgang mit Lernenden, Eltern und 
Ausbildenden, sowie allen in der Schule mitarbeitenden Personen. 

• Wir gehen in unseren Klassen und Sitzungen respektvoll, wertschätzend und fair miteinander um. 

... der Individualität der einzelnen Person. 

Das bedeutet für uns insbesondere: 

• Wir fordern die Lernenden zu Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Durchhaltevermögen heraus. 
• Wir achten die individuellen Prägungen und fördern die Möglichkeiten und Interessen aller am 

Bildungsprozess beteiligter Personen. 

Integration 
– Seinen Platz finden und ausfüllen können – 

Unser Handeln führt zur Integration unserer Lernenden... 
... in die Klassen- und Schulgemeinschaft.  

Das bedeutet für uns insbesondere: 

• Wir fördern bei uns und unseren Lernenden eine Atmosphäre gegenseitiger Akzeptanz und Hilfsbereitschaft. 
• Wir lernen aus Fehlern und üben konstruktive Kritik. 
• Wir setzen uns mit kulturellen und religiösen Unterschieden auseinander und suchen nach dem, was uns 

verbindet. 
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... in die Berufswelt und in weiterführende Bildungssysteme. 

Das bedeutet für uns insbesondere: 

• Wir lehren und lernen praxisbezogen und organisieren z.B. Lernsituationen in Kooperation mit den 
Ausbildungsbetrieben. 

• Wir begleiten unsere Lernenden beim Übergang in die Berufswelt bzw. der Studienwahl. 
• Wir stehen in engem Kontakt mit unseren dualen Partnern und regionalen Einrichtungen der Verwaltung und 

Wirtschaft. 

... in gesellschaftliche und private Verantwortung. 

Das bedeutet für uns insbesondere: 

• Wir fördern und fordern bei uns und unseren Lernenden die Bereitschaft, für sich selbst und für andere 
Verantwortung zu übernehmen. 

• Wir begleiten unsere Lernenden auch in Krisensituationen und ermutigen sie, Unterstützung zu suchen. 

Nachhaltigkeit 
– Die Zukunft fest in den Blick nehmen – 

Unser Handeln ist nachhaltig im Hinblick auf… 
... die Zukunft der Lernenden. 

Das bedeutet für uns insbesondere: 

• Wir fördern und fordern von uns und unseren Lernenden die Bereitschaft und Fähigkeit zum lebenslangen 
Lernen. 

• Wir werben um Ausbildungsbereitschaft von Betrieben. 

... die Zukunft der Mitarbeitenden. 

Das bedeutet für uns insbesondere: 

• Wir fördern und fordern Maßnahmen, die der Gesunderhaltung und der Arbeitsfreude der Mitarbeitenden 
dienen. 

• Wir achten auf zufrieden stellende Arbeitsbedingungen im Rahmen der vorgegebenen Möglichkeiten. 

... die Kooperation der HSS mit ihren Partnern. 

Das bedeutet für uns insbesondere: 

• Wir suchen und fördern den konstruktiven Austausch mit unseren dualen Partnern. 
• Wir stellen uns den Herausforderungen des technologischen Wandels in der modernen Industriegesellschaft. 

... die Umwelt. 

Das bedeutet für uns insbesondere: 

• Wir beachten und fördern ein umweltverträgliches Handeln und Wirtschaften an der Schule. 
• Wir fördern Umweltprojekte im Rahmen der Schul- und Ausbildung. 
• Wir sensibilisieren unsere Lernenden für den Zusammenhang von Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz. 
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Schülerbeförderungskosten 
Falls Sie Fahrkarten benötigen und noch keinen Antrag gestellt haben, erhalten Sie ein Informationsblatt über das 
Jugendticket oder die Schülermonatskarten im Sekretariat.  
Das landesweite Jugendticket (30,42 € im Monat / Jahresabo) beantragen Sie digital über die Website der  
vgf-Verkehrsgemeinschaft des Landkreises Freudenstadt  über folgenden Link:  
https://www.vgf-info.de/landesweites-jugendticket  

Den Schülermonatskarten-Antrag für Vollzeitschüler/innen (SEPA-Lastschriftmandat) erhalten Sie im Sekretariat.  
Der Eigenanteil hierfür wird nach Zonen berechnet.  

Sollte kein Bankkonto vorhanden sein, besteht die Möglichkeit auf Barzahlung des Eigenanteils im Sekretariat.  
Bitte melden Sie sich bei Bedarf im Sekretariat.  

Achtung:  
Wer eine Förderung nach BAföG erhält, kann keine ermäßigten Schülermonatskarten erwerben, gegebenenfalls 
muss der Landkreiszuschuss zurückbezahlt werden. 

Unfallversicherung 
Bei allen Fahrten und Tätigkeiten, die direkt mit dem Schulbesuch zusammenhängen, sind Sie durch die gesetzliche 
Schülerversicherung gegen Unfälle versichert; die Kosten trägt das Land. Die Schule schließt für Sie über die WGV-
Versicherung eine Zusatzversicherung ab, damit Sie auch bei Tätigkeiten, die nur mittelbar mit dem Schulbesuch im 
Zusammenhang stehen, abgesichert sind. 

Hausordnung 
Unser Berufliches Schulzentrum bietet ein ausgezeichnetes Lernumfeld. Es wird mit Steuergeldern finanziert und 
unterhalten. 

Erfolgreiche Arbeit und zukunftsorientierte Bildung sind unser gemeinsames Ziel. Dies zu erreichen setzt voraus: 

Soziales Miteinander 

• freundlicher und ehrlicher Umgang miteinander 
• Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft 
• Anerkennung der Rechte der anderen 
• Einhaltung der Pflichten gegenüber der Gemeinschaft 

Ordnung und Sauberkeit in allen Bereichen 

Sorgsamer Umgang mit den Ressourcen 

• schonende und sachgerechte Nutzung aller Einrichtungen 
• sparsamer Umgang mit allen Verbrauchsgütern 
• Müllvermeidung und sorgfältige Mülltrennung 

1. Geltungsbereich und Weisungsbefugnis 

Diese Hausordnung gilt auf dem gesamten Schulgelände, in allen Sportstätten und bei allen außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen. Sie kann nur verwirklicht werden, wenn alle auf ihre Einhaltung achten.  Weitere Regelungen gelten 
in den Fachräumen und im Bistro. Lehrkräfte, Sekretariatsangestellte, Hausmeister, Schulsozialarbeiter und 
Netzwerkadministratoren im Beruflichen Schulzentrum sind weisungsberechtigt. 
 

2. Ordnung im Schulbereich 

2.1 Verhalten, das zu Unfällen führen kann, ist zu vermeiden. 

https://www.vgf-info.de/landesweites-jugendticket
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2.2 Grundsätzlich sind mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet, Smartwatch, usw.) während des Unterrichts 
ausgeschaltet in der Schultasche etc. aufzubewahren. Die Benutzung der mobilen Endgeräte öin einer 
 schriftlichen Arbeit wird als Täuschungsversuch gewertet. 

Jegliche Foto-, Film- oder Audioaufnahmen im Unterricht oder in unterrichtsähnlichen Situationen sind 
grundsätzlich nicht erlaubt. Die Lehrperson kann für Unterrichtszwecke die Benutzung der mobilen Endgeräte 
erlauben 

Das Recht am eigenen Bild ist in jedem Fall zu berücksichtigen. 

2.3 Das Mitführen und der Konsum von Drogen ist verboten. 

2.4 Rauchen ist nur für volljährige Schüler/innen in den Raucherecken erlaubt. Alkohol ist grundsätzlich nicht 
gestattet. 

2.5 Beim Verzehr von Speisen und Getränken ist besonders auf Sauberkeit und Ordnung der Einrichtungen zu 
achten. 

3. Regelungen für den Schulbesuch 

3.1 Der Unterricht beginnt und endet pünktlich. Sollte die Lehrkraft zehn Minuten nach Unterrichtsbeginn noch 
nicht da sein, informieren die Klassensprecher/innen das Sekretariat. Nach Ende des Unterrichts bringen die 
Schüler/innen unter Aufsicht der Lehrkraft die Unterrichtsräume in einen ordnungsgemäßen Zustand. 

3.2 In den großen Pausen und in der Mittagspause verlassen die Schüler/innen den Klassenraum. Die 
Unterrichtsräume werden grundsätzlich abgeschlossen. 

3.3 Die Abwesenheit vom Unterricht wird von der Schulbesuchsverordnung geregelt. 

3.4 Gemeinsamer Unterrichtserfolg kann nur erzielt werden, wenn alle vorbereitet und aktiv am Unterricht 
teilnehmen. 

Am Ende nach all den Regeln noch eine Bitte: 

Tragen Sie zu einem angenehmen und erfolgreichen Miteinander am Beruflichen Schulzentrum bei. 

Raucherregelung 
Gemäß §10 Jugendschutzgesetz ist das Rauchen in der Öffentlichkeit, Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren 
nicht gestattet. Dies gilt ebenfalls für E-Zigaretten, Shishas oder Ähnliches. 

1. Rauchen ist nur in den ausgewiesenen Raucherbereichen möglich. Das Verlassen des Schulgeländes zum 
Rauchen ist verboten. Personen unter 18 Jahren ist der Aufenthalt in den Raucherbereichen nicht gestattet. 

2. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält einen Schülerausweis. Dieser Schülerausweis ist mitzuführen und auf 
Aufforderung allen Lehrerinnen und Lehrern, den Hausmeistern und Sekretärinnen vorzuzeigen. 

3. Die Lehrerinnen und Lehrer der Schulen aller drei Schulen im Beruflichen Schulzentrum werden 
stichprobenartig die Ausweise in den Raucherecken kontrollieren. 

4. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer informieren ihre Klassen an den jeweils ersten Schultagen und 
dokumentieren dies in den Tagebüchern. 

5. Verstöße gegen diese Regelungen werden gemäß § 90 Schulgesetz geahndet. 
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IT-Systeme 
Benutzerordnung EDV-Netz 
Unterrichtsnetz / Pädagogisches Netz der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt 

nach dem Beschluss Gesamtlehrerkonferenz HSS am 22.04.2002 - überarbeitet durch die Netzwerkbetreuung am 
30.05.2018 

Hinweis: Vorliegende Benutzerordnung wird durch weitere Regelungen (z. B. für den WLAN-Zugang und die 
Tabletklassen) ergänzt. 

1. Nutzungsberechtigung 

Nutzungsberechtigt sind alle Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt 
und andere durch die Schulleitung berechtigte Nutzer im Rahmen ihrer unterrichtlichen Aufgaben und Tätigkeiten. 

2. Weisungsrecht 

Weisungsberechtigt gegenüber den Schüler-/innen sind neben der Schulleitung und der Systembetreuung alle 
Lehrer/innen der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt.  

3. Verhalten in Computer-Räumen 

• Das Mitbringen und Einnehmen von Speisen und Getränken an den Rechnerarbeitsplätzen ist nicht gestattet.  
• Veränderungen an der Konfiguration und den Installationen der Arbeitsstationen und Netzwerkserver  sowie 

Manipulationen an der Hardwareausstattung sind untersagt.  
• Das Bemalen und Verschmutzen der Geräte sowie das Entfernen der Gerätebezeichnungen führt zu 

Schadensersatzansprüchen.  
• Der Einsatz der Beamer und Lautsprecher in den Unterrichtsräumen ist ausschließlich in Anwesenheit von 

Lehrer/innen gestattet.  
• Beim Auftreten von Störungen oder Unregelmäßigkeiten an Hard- und Software ist sofort der unterrichtende 

Lehrer bzw. einer der Netzwerkbetreuer zu verständigen. 
• Das Ausdrucken von Dokumenten, Internetseiten usw. sollte kostensparend geschehen. Vor allem dort, wo 

Farbdrucker im Einsatz sind, ist darauf besonders Rücksicht zu nehmen. 
• Nach jedem Unterricht ist darauf zu achten, dass alle Fenster geschlossen sind und alle dafür vorgesehenen 

Stühle am richtigen Platz bzw. hochgestellt sind. 

4.  Benutzung des Netzwerks 

• Jeder Nutzer ist für alle Aktivitäten während seinen Arbeitssitzungen voll verantwortlich und trägt ggf. die 
rechtlichen Konsequenzen. 

• Der Rechner, an der sich ein Nutzer im Netz angemeldet hat, ist von diesem zu keinem Zeitpunkt 
unbeaufsichtigt zu lassen. Bei kurzzeitigem Verlassen des Arbeitsplatzes (z. B. Toilettengang) ist der Rechner zu 
sperren. 

• Die Installation von Programmen ist den systembetreuenden Lehrern vorbehalten.  
• Nach der letzten Unterrichtsstunde (Belegungsplan) müssen die Arbeitsstationen ordnungsgemäß 

heruntergefahren und abgeschaltet werden. 

5.  Nutzung außerhalb des Unterrichts 

• Die Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt ermöglicht den Schülerinnen und Schülern den Zugang zum 
Netzwerk auch außerhalb ihres Unterrichts. Beispielsweise kann es sein, dass Schülerinnen und Schüler in 
Absprache mit einer Lehrperson die Berechtigung erhalten, alleine im Computerraum zu arbeiten. Zudem 
besteht auch in Tabletklassen die Möglichkeit, das WLAN außerhalb des Unterrichts zu nutzen. 

• Bei der Nutzung der Computerräume außerhalb des Unterrichts hat die Vor- bzw. Nachbereitung Vorrang vor 
dem Surfen o.ä. im Internet. 

• Die Nutzung von Computerräumen außerhalb des Unterrichts ist für Schüler/innen auf die Unterrichtstage von 
7.00 Uhr bis 16.00 Uhr beschränkt. Ausnahmen bedürfen der Absprache mit der Schulleitung. 
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6. Nutzung von Informationen aus dem Internet 

• Die Nutzung des Internets wird durch die Heinrich-Schickhardt-Schule unter Einsatz eines Internet-Filters 
(Jugendschutz-Filter) zugangsbeschränkt. 

• Die im Internet bereitgestellten Informationen können trotz Filterung, bedingt durch die Art und Weise der 
Verbreitung, keiner ausreichenden hausinternen Selektion unterworfen werden. Die Heinrich-Schickhardt-
Schule Freudenstadt ist in keiner Weise für die Inhalte der über ihren Internetzugang zu erhaltenden 
Informationen verantwortlich. 

• Das Herunterladen von Seiten oder Dateien mit radikalen, rassistischen oder kinderpornografischen Inhalten 
verstößt gegen geltendes Recht. 

• Abbildungen mit pornografischem Inhalt dürfen weder heruntergeladen, noch auf den Festplatten der 
Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt (zwischen)gespeichert werden. 

7. Bereitstellen und Versenden von Informationen 

• Werden von den Nutzern Informationen für das Internet bereitgestellt oder in das Internet versandt, geschieht 
dies unter dem Namen der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt. Jede dieser Information kann deshalb 
durch die Allgemeinheit der Internetnutzer und -betreiber unmittelbar oder mittelbar mit der Heinrich-
Schickhardt-Schule Freudenstadt in Zusammenhang gebracht werden. Es ist deshalb untersagt, den 
Internetzugang der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt zur Verbreitung von Informationen zu 
verwenden, die dazu geeignet sind, das Ansehen der Schule in irgendeiner Weise zu schädigen oder die gegen 
geltendes Recht verstoßen. 

• Beim Erstellen von digitalen Medien durch die Nutzer sind Urheberrechte zu beachten sowie die verwandten 
Schutzrechte nach dem Urhebergesetz einzuhalten. 

8. Urheberrecht, Datenschutz und Datensicherheit 

• Die auf den Arbeitsstationen und den Netzwerkservern den Nutzern zur Verfügung gestellte Software ist 
lizenzrechtlich Eigentum der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt. Diese ist berechtigt, die installierte 
Software für Ausbildungszwecke zu nutzen. Eine Nutzung für gewerbliche Zwecke sowie eine Vervielfältigung 
oder Veräußerung ist deshalb nicht gestattet. 

• Alle auf den Arbeitsstationen und lokalen Netzwerkservern liegenden Daten unterliegen dem Zugriff der 
Systembetreuung. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den Schutz persönlicher Daten vor unbefugten Zugriffen 
besteht nicht. 

• Beginn, Verlauf, Ende und benutzte Arbeitsstation jeder Arbeitssitzung sowie Nutzung des Internetzugangs 
werden automatisch in einer Protokolldatei festgehalten, ebenso Absender und Empfänger von E-Mail-
Nachrichten, die über den Mailserver der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt versandt werden. 

• Die Daten auf den Festplatten der Netzwerkserver der Heinrich-Schickhardt-Schule Freudenstadt werden in 
regelmäßigen Abständen gesichert und können damit rekonstruiert werden. Von den Nutzern auf den 
Netzwerkservern gelöschte Verzeichnisse und Dateien können innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens 
wiederhergestellt werden. 

9. Online- und Cloud-Dienste 

• Die Heinrich-Schickhardt-Schule stellt für seine Schülerinnen und Schüler mehrere Online-Dienste bzw. Cloud-
Dienste zur Verfügung (z. B. WebUntis / Office 365) 

• Die Nutzung dieser Dienste ist den Schülerinnen und Schülern vorbehalten. Eine Weitergabe der 
Benutzerdaten an Dritte ist nicht zulässig. 

10. Zuwiderhandlungen 

• Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder den Netzwerkservern der Heinrich-Schickhardt-
Schule Freudenstadt kopieren, machen sich strafbar und können zivil- und strafrechtlich belangt werden. 

• Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzerordnung können neben dem (zeitweiligen) Entzug der 
Nutzungsberechtigung für das Unterrichtsnetz weitere disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen. 
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• Vorsätzlich herbeigeführte Zerstörungen oder Beschädigungen an Hard- oder Software führen in jedem Falle, 
grob fahrlässig herbeigeführte in aller Regel zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch die 
Schulleitung. Darüber hinaus sind Disziplinarmaßnahmen vorbehalten. 

11. Sonstiges 

Für hausinterne, regionale und überregionale Lehrerfortbildungen in den Unterrichtsräumen der Heinrich-Schickhardt-
Schule Freudenstadt gelten besondere Regelungen. 

Benutzeraccounts 
Sie erhalten für das Arbeiten mit den EDV-Systemen der HSS einen Benutzeraccount, der für alle Dienste gleich ist. Der 
Benutzername als Erinnerung auf der Rückseite Ihres Schülerausweises abgedruckt. Die Weitergabe von 
Benutzerdaten an andere Personen ist generell nicht gestattet. 

Stundenplansoftware WebUntis / Digitales Tagebuch 
Die Heinrich-Schickhardt-Schule setzt in allen Klassen digitale Tagebücher ein. Neben dem tagesaktuellen Stundenplan 
sind hier auch Fehlzeiten, Hausaufgaben und Unterrichtsinhalte aufgeführt. 

Sie sind dazu angehalten regelmäßig auf den aktuellen Plan zeitnah zum Unterricht einzusehen (ca. 18 Uhr am Vortag), 
da sich viele Änderungen erst kurzfristig abzeichnen. 

Zugang erhalten Sie über die Website: https://mese.webuntis.com/WebUntis/ 

Für mobile Endgeräte steht ihnen hierfür die App „Untis Mobile“ in den jeweiligen App Stores zur Verfügung.  

Sollten Sie nach dem Schulnamen gefragt werden so geben sie bitte HSS Freudenstadt ein.  

Office 365 
Sie erhalten an der Heinrich-Schickhardt-Schule die Möglichkeit eine Lizenz für Office 365 (Office Programme + Online-
Dienste) zu nutzen. Dieser Dienst ist automatisch für alle Schülerinnen und Schüler freigeschalten. Zugang zu Office 
365: https://portal.hssfds.de 

Datenschutz 
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Heinrich-Schickhardt-Schule.  

Die Heinrich-Schickhardt-Schule („HSS“) hat als datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle zahlreiche technische und 
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der an der Schule und von deren 
Mitarbeitern verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen.  

Rechtliche Grundsätze 
Der Datenschutz an der HSS beruft sich auf folgende rechtliche Vorgaben: 

• Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (EU-DSGVO) 
• Bundes- und Landesdatenschutzgesetz BW (BDSG / LDSG) 
• Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“ (Az. 13-0557.0/106) 
• Netzbrief (Az. 15-0551.0/35) 

Rechte der betroffenen Person 
Als betroffene Personen stehen ihnen folgende Rechte nach EU-DSGVO zu: 

• Recht auf Auskunft (Art. 15) 
• Recht auf Berichtigung (Art. 16) 
• Recht auf Löschung „Recht auf Vergessen werden“  (Art. 17) 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18) 
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20) 
• Recht auf Widerspruch (Art. 21) 
• Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 77 EU-DSGVO) 



- 12 - 
 

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu In 
Baden-Württemberg ist dies der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger 
verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe. 

Datenerhebung und Speicherung 
Gemäß EU-DSVGO Art. 5 Abs. 1c („Datenminimierung“) erheben wir von Ihnen nur die personenbezogenen Daten, die 
absolut für den Schulbetrieb notwendig sind. Dies sind neben den Daten auf dem Anmeldeformular ihre schulischen 
Leistungsbewertungen. Neben der Ausnahme „WebUntis“ (s. u.) werden diese Daten ausschließlich auf den Servern 
des Landratsamtes Freudenstadt gesichert. Ein Zugriff darauf ist nur über eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung 
möglich. 

WebUntis 
Die HSS arbeitet mit digitalen Tagebüchern. Damit diese die Nutzung möglich ist, werden u. a. folgende Daten an die 
Auftragsverarbeiter (Firma Untis GmbH in A-2000 Stockerau und Untis Baden-Württemberg GmbH in 70839 Gerlingen) 
übermittelt. 

• Name und Vorname 
• Geburtsdatum 
• Klassenzugehörigkeit und Stundenplan 
• Datum Schuleintritt  und Schulaustritt 
• Foto für Sitzplan 
• Benutzer-ID + Passwort 

Die Firma Untis GmbH ist ISO 27001:2013 zertifiziert. Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass WebUntis alle 
Auflagen dieses weltweit anerkannten Standards für Informationssicherheit erfüllt. Wir haben eine Vereinbarung über 
eine Auftragsverarbeitung mit den oben genannten Auftragsverarbeitern geschlossen. Hierbei handelt es sich um 
einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass die Auftragsverarbeiter die 
personenbezogenen Daten nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeiten. 

Datenlöschung 
Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sofern Sie nicht mehr für die Erfüllung der 
schulischen Aufgaben erforderlich ist. Es gelten jedoch folgende Löschfristen, die Ihr Recht auf Löschung beschneiden: 

• Schülerstammdaten, Abschluss- und Abgangszeugnisse – 60 Jahre nach Verlassen der Schule 
• Klassen- und Tagebücher – 5 Jahre 
• Einverständniserklärungen zur Veröffentlichung von Bildern auf der Homepage oder in Druckwerken – 5 Jahre 
• Notenlisten, Klassenarbeiten und Fehlzeiten/Entschuldigungen – Ende des darauffolgenden Schuljahres 
• Prüfungsunterlagen und -niederschriften – 5 Jahre nach Feststellung des Prüfungsergebnisses 

Auskünfte und Ansprechpartner 
Datenschutzbeauftragter der HSS ist Herr Eldet Hajzeraj, Raum 004, E-Mail: datenschutz@hss.fds-schule.de 

Bei Ihm erhalten Sie Auskünfte über die eingesetzten Auftragsverarbeiter, die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen sowie die Beschreibungen der Verfahren zum Umgang mit personenbezogenen Daten an der HSS. 
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Datenschutzerklärungen 
Für einige Dienste, die die HSS anbietet sind jeweils eigene Datenschutzerklärungen nötig. Der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch diese Dienste  können Sie, soweit rechtlich zulässig, über das Formular auf der 
letzten Seite jeweils einzeln zustimmen bzw. nicht zustimmen. 

Datenschutzerklärung für Office 365  

Die HSS hat sich dem Thema „Digitalisierung des Lernens und Lehrens“ angenommen. Dabei setzten wir als Plattform 
Microsoft Office 365 ein.  

Um die benötige technische Infrastruktur hierfür bereitzustellen, arbeiten wir mit der Firma Microsoft Deutschland 
GmbH (sog. Auftragnehmer) zusammen, mit der die Schule einen Vertrag über die Verarbeitung von Daten im Auftrag 
abgeschlossen hat. Hierzu ist es notwendig personenbezogene Daten auf die Server der Firma Microsoft in Irland und 
Amsterdam zu übermitteln.  

Umfang 
Offline Version der aktuellen Office Version auf dem Heimrechner. Ermöglichung der Kommunikation und 
Kollaboration, durch Online-Speicher, Mail- und Chatprogramme (Microsoft Teams).  

Verarbeitung von Daten  
Folgende Daten werden an den Auftragnehmer übermittelt und gespeichert, die erforderlich sind, um die Nutzung von 
Office 365 zu ermöglichen:  

• Benutzername, Passwort  
• Vorname, Nachname  
• Klasse / Kurs  
• Technische Log-Daten Daten (IP-Adresse, Uhrzeit der Logins)  
• Mail- und Chatverläufe (Outlook, Teams)  
• Unterrichtsmitschriebe (bei Tabletklassen) 
• eigenständig erstellte Dokumente  

Datensicherheit  
Wir unterhalten an der HSS angemessene und aktuelle technische und organisatorische Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Daten und passen diese dem jeweiligen Stand der Technik an. Hierzu kooperieren 
wir mit der Firma Microsoft Deutschland GmbH, die in unserem Auftrag Ihre Daten verarbeitet. Im Rahmen des Office 
365 Programms liegen Ihre Daten in EU-Rechenzentren der Firma Microsoft. Es ist vertraglich gesichert, dass Ihre 
Daten den EU Raum nicht verlassen und sie von Microsoft in keiner Weise ausgewertet oder gelesen werden können. 
Der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag enthält die EU-Datenschutzklauseln, der RZ-Betrieb von Microsoft ist nach den 
Datenschutzrichtlinien ISO 27018 zertifiziert, alle Daten sind maschinell verschlüsselt.  

Die Produktlösungen der Firma Microsoft Deutschland GmbH werden regelmäßig von unabhängigen IT-
Sicherheitsexperten überprüft und zertifiziert. Über Details können Sie sich unter folgendem Link näher informieren: 
https://products.office.com/de-de/business/office-365-trust-center-privacy  

Die Nutzung von Office 365 ist unter der Maßgabe der Freiwilligkeit datenschutzrechtlich genehmigt. Die Übermittlung 
der personenbezogenen Daten für das notwendige Konto bei Office 365 ist datenschutzrechtlich geprüft. Die Nutzung 
von Office 365 ist freiwillig.  

Für den Fall, dass es aufgrund eines Verstoßes gegen zwingend zu beachtende Umgangsmaßgaben durch vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten (z. B. durch die Weitergabe des Passworts) zu einem Datenmissbrauch durch Dritte 
kommt, wird etwaige Haftung durch die HSS ausgeschlossen.  

Dauer der Speicherung  
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten auf den Servern des Auftragnehmers ausschließlich für die Dauer Ihrer 
Zugehörigkeit an der HSS. Die Daten werden mit Schulaustritt mit einer Frist von 30 Tagen gelöscht. 

Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos und Video- und 
Tonaufnahmen von Schülerinnen und Schülern 
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Zu verschiedenen Zwecken sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies ist nur möglich, wenn hierfür 
eine Einwilligung vorliegt. Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 

1. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Schulleben – auch personenbezogen – 
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der 
pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entstehende Texte, Fotos oder Videos zu veröffentlichen. Neben 
Klassenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Schulausflüge, Studienfahrten, 
Schüleraustausche, (Sport-) Wettbewerbe, Unterrichtsprojekte oder den „Tag der offenen Tür“ bzw. „Infotag“ in 
Betracht. 

Die Rechteeinräumung an den Fotos, Videos und Tonsequenzen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Klassenfotos werden im Jahresbericht lediglich mit 
alphabetischen Namenslisten versehen; ansonsten werden den Fotos keine Namensangaben beigefügt. 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos und Videos) 
jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch 
über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte die 
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. Im Falle eines Widerrufs der 
Einwilligung und trotz Entfernung Ihrer Daten und Bildnisse von unseren Internetseiten kann eine weitere Nutzung 
durch andere Stellen oder Personen oder ein Auffinden über Archivfunktionen von Suchmaschinen nicht 
ausgeschlossen werden. 

2. Elektronischen Datenübermittlung an den Ausbildungsbetrieb  

Gemäß der Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“ dürfen wir Ihre Daten nur an Ihren 
Ausbildungsbetrieb elektronisch übermitteln, wenn Sie uns hierfür die Genehmigung erteilen.  

Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass wir ohne Ihre Zustimmung den Ausbildungsbetrieb weder über Ihre 
Fehlzeiten noch über Ihre schulischen Leistungen per E-Mail in Kenntnis setzen dürfen.  

Mit Ihrer Zustimmung erteilen Sie uns, den Lehrkräften sowie der Verwaltung der HSS , die Genehmigung, mit Ihrem 
Ausbildungsbetrieb per E-Mail-Kontakt aufnehmen zu dürfen und Daten betreffend Ihre schulischen Belange zu 
übermitteln.  

Wir weisen Sie darauf hin, dass E-Mails, welche die Heinrich-Schickhardt-Schule verlassen, über das Internet 
übertragen werden. Vor diesem Hintergrund haben wir auf die Datensicherheit während der Übertragung und auf die 
Sicherheit der IT-Systeme des Empfängers keinen Einfluss.  

3. Elektronische Datenübermittlung an die Erziehungsberechtigten  

Gemäß der Verwaltungsvorschrift „Datenschutz an öffentlichen Schulen“ dürfen wir Ihre Mailanfragen mit 
personenbezogenen Inhalten ihres Kindes nur beantworten, wenn Sie uns hierfür die schriftliche Genehmigung 
erteilen.  

Darüber hinaus weisen wir Sie darauf hin, dass E-Mails, welche die Heinrich-Schickhardt-Schule verlassen, über das 
Internet übertragen werden. Vor diesem Hintergrund haben wir auf die Datensicherheit während der Übertragung 
und auf die Sicherheit der IT-Systeme des Empfängers, also Ihres E-Mail-Anbieters, haben wir keinen Einfluss.  

Mit diesem Schreiben erteilen Sie uns, den Lehrkräften und der Verwaltung der Heinrich-Schickhardt-Schule, die 
Genehmigung, Ihnen Anfragen mit personenbezogenen Inhalten ihres Kindes betreffend zu beantworten.  

Sollten Sie dem nicht zustimmen, werden wir versuchen, Sie telefonisch zu erreichen.  

Die Genehmigung erlischt automatisch mit dem Erreichen der Volljährigkeit Ihres Kindes. Danach dürfen wir keine 
Auskünfte mehr ohne die Genehmigung Ihres Kindes erteilen.  
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4. Schulsozialarbeit 

Die HSS wird durch eine Einrichtung der Schulsozialarbeit unterstützt. Träger der Schulsozialarbeit ist der Landkreis 
Freudenstadt. Die Schulsozialarbeit unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung ihres Schulalltags und 
bestärkt sie in ihrer persönlichen Entwicklung. Die Schulsozialarbeit hilft und berät in Krisensituationen und ist eine 
parteiische Interessenvertretung für junge Menschen in schwierigen Lebenslagen. Zu ihren Aufgaben zählt auch die 
Förderung des sozialen Lernens sowie von Partizipation und Konfliktbewältigung. Die Schulsozialarbeit schafft 
Gruppenangebote und Projekte in unterschiedlichen Bildungsfeldern, gestaltet Übergänge, unterstützt Elternhäuser 
und arbeitet mit ihnen zusammen. 

Um im Rahmen der bestehenden Kooperationsvereinbarung zwischen unserer Schule und dem Landratsamt 
Freudenstadt tätig werden und mit Ihnen in Verbindung treten zu können, benötigt die Schulsozialarbeit folgende 
personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler: 

• Vorname, Nachname  
• Geschlecht  
• Klasse, Klassenlehrer*in  
• Name der Personensorgeberechtigten, wenn abweichend vom Namen des Kindes,  
• Telefonnummer  
• Mailadresse der Personensorgeberechtigten  

Diese Daten werden von uns an die Schulsozialarbeit weitergegeben. Darüber hinaus ist es bei auftretenden 
Problemlagen notwendig, dass die Schulsozialarbeit durch die Schulleitung, bzw. Klassenleitung umfassend informiert 
wird, um tätig werden zu können.  

§ 8 Abs. 3 SGB VIII – das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Beratung ohne Kenntnis der 
Personensorgeberechtigten in Not- oder Konfliktlagen bleibt davon unberührt. 

Diese Daten werden ungeachtet hiervon nicht an sonstige Dritte weitergegeben, verbreitet oder bereitgestellt. 

Die Einwilligung zur Weitergabe der genannten Daten von uns an die Schulsozialarbeit ist freiwillig. Sie sind hierzu 
weder vertraglich noch gesetzlich verpflichtet, diese zu erteilen.  

Die Einwilligung gilt für ausschließlich für den Zeitraum des Schulbesuchs des Kindes an unserer Schule. Ein Widerruf 
ist jederzeit für die Zukunft möglich. 
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Belehrung gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
Wenn Sie eine ansteckende Erkrankung haben und die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen besuchen, 
können Sie andere Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer anstecken. 

Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, Verhaltensweisen und das übliche 
Vorgehen unterrichten, wie es das Infektionsschutzgesetz vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass 
Infektionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb 
bitten wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Das Gesetz bestimmt, dass Sie nicht in die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen gehen dürfen, wenn 

1. Sie an einer schweren Infektion erkrankt sind, die durch geringe Erregermengen verursacht wird. Dazu 
gehören Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und durch EHEC-Bakterien verursachter Brechdurchfall 
sowie die bakterielle Ruhr. Alle diese Krankheiten kommen in Deutschland nur in Einzelfällen vor (außerdem 
nennt das Gesetz noch virusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung, es ist aber höchst 
unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger nach Deutschland mitgebracht und hier weiter übertragen 
werden); 

2. bei Ihnen eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verläuft bzw. verlaufen 
kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung durch 
Haemophilus influenzae b-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis 
(infektiöse Gelbsucht) A und E (E ist bei uns ebenfalls nicht verbreitet, kann aber aus dem Urlaub mitgebracht 
werden); 

3. Sie unter Kopflaus- oder Krätzmilbenbefall leiden und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist. 

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. 

Viele Brechdurchfälle und Hepatitis A (und E) kommen durch Schmierinfektionen zustande oder es handelt sich um 
sogenannte Lebensmittelinfektionen. Die Übertragung erfolgt dabei durch mangelnde Händehygiene bzw. durch 
verunreinigte Lebensmittel, nur selten über Gegenstände (Handtücher, Möbel). Durch Tröpfchen werden z. B. Masern, 
Mumps, Windpocken und Keuchhusten übertragen. Die Verbreitung von Krätzmilben, Läusen sowie er ansteckenden 
Borkenflechte erfolgt über Haar- und Hautkontakte. 

Diese Infektions- bzw. Verbreitungswege erklären, warum in Gemeinschaftseinrichtungen besonders günstige 
Bedingungen für eine Übertragung der aufgezählten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie deshalb, bei ernsthaften 
Erkrankungen immer den Rat Ihres Hausarztes in Anspruch zu nehmen (z. B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, 
wiederholtem Erbrechen, Durchfällen länger als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen, wie z. B. 
abnormem Husten oder Halsschmerzen mit auffallendem Mundgeruch) oder auch bei Läusebefall. 

Ihr Hausarzt wird Ihnen – bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt werden konnte – 
darüber Auskunft geben, ob Sie eine Erkrankung haben, die einen Besuch der Schule nach dem Infektionsschutzgesetz 
verbietet. 

Müssen Sie zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen Sie uns bitte 
unverzüglich und teilen Sie uns bei einer der unter Nr. 1 bis 3 genannten Krankheiten auch die Diagnose mit, damit wir 
zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung 
der Infektionskrankheit vorzubeugen. 

Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon z. B. über Tröpfchen beim Reden möglich 
ist, bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Sie bereits Mitschülerinnen und Mitschüler 
oder Lehrerinnen und Lehrer angesteckt haben können, wenn Sie mit den ersten Krankheitsanzeichen zu Hause 
bleiben müssen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die anderen Schüler bzw. deren Eltern anonym über das 
Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren müssen. 

Manchmal werden von Personen Erreger aufgenommen, ohne dass sie erkranken. Auch werden in einigen Fällen 
Erreger nach durchgemachter Erkrankung von den Betroffenen noch längere Zeit ausgeschieden. Dadurch besteht die 
Gefahr einer Ansteckung von Mitschülerinnen und Mitschülern oder Angehörigen der Lehrerschaft. Im 
Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, 



- 17 - 
 

Paratyphus- und Shigellenruhr-Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung durch das Gesundheitsamt wieder 
in eine Gemeinschaftseinrichtung, d. h. eine Schule gehen dürfen. 

Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hoch ansteckenden Infektionskrankheit leidet, können 
weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne 
selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall dürfen Sie die Schule nicht besuchen. 

Weitere Informationen zum Besuchsverbot der Schule oder einer anderen Gemeinschaftseinrichtungen für 
„Ausscheider“ oder eine möglicherweise infizierte, nicht jedoch erkrankte Person, können Sie bei Ihrem behandelnden 
Arzt oder Ihrem Gesundheitsamt erhalten. Auch in diesen soeben geschilderten Fällen müssen Sie uns 
benachrichtigen. 

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmung, (Typhus) und Hepatitis A stehen Schutzimpfungen zur 
Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. 
Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen 
Ihnen gerne weiter. 

Schülermitverantwortung (SMV) 
Aufgaben: 

Die Schülermitverantwortung stellt sich ihre Aufgaben selbst. Sie erhält keine Vorgaben hierfür von der Schule oder 
von der Schulaufsicht: 

Sie soll die fachlichen, kulturellen, sozialen, politischen und sportlichen Interessen der Schüler fördern. Ein geeignetes 
Mittel zur Förderung dieser Interessen sind die Veranstaltungen der SMV, die nicht einseitig sein dürfen. Dabei 
entscheidet die SMV selbst über die Häufigkeit und den Umfang dieser Veranstaltungen. Grundlage ist dafür das 
Engagement der Schülervertreter. Jede SMV kann unterschiedliche Schwerpunkte setzen, die von Jahr zu Jahr 
variieren können.  

Zusätzlich steht sie aber auch als Ansprechpartner bei Problemen zwischen Schülern und Lehrerschaft zur Verfügung. 

Alle Schülerinnen und Schüler aller Schularten sind dabei eingeladen, bei der SMV mitzuarbeiten und haben auch die 
Möglichkeit, sich zur Schülersprecherin oder zum Schülersprecher wählen zu lassen. 

Von Seiten der Lehrerschaft aus wird dabei die Arbeit der SMV - durch von Schülern gewählte Verbindungslehrer - 
unterstützt. 

Verbindungslehrer: 

• beraten die Schülermitverantwortung, unterstützen sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und fördern ihre 
Verbindung zu den Lehrern, dem Schulleiter und den Eltern 

• können an allen Veranstaltungen der SMV, insbesondere auch an den Sitzungen der Schülervertreter beratend 
teilnehmen 

• sollten, falls nötig, Schülerratssitzungen vorbereiten 
• unterstützen die SMV bei der Planung, Genehmigung und Organisation von Veranstaltungen 
• bereiten die Schülersprecher, Klassensprecher und den Schülerrat auf seine Aufgaben vor 
• beraten auch einzelne Schüler bei persönlichen Problemen im schulischen oder im privaten Bereich, ggf. 

gemeinsam mit der Beratungslehrerin, den Oberstufenberatern usw. 
• vermitteln in Konfliktfällen; sie informieren sich gründlich über die Vorgänge bei allen Beteiligten und 

erläutern ihre Rolle. Sie werben um gegenseitiges Verständnis und sind keine Richter, die versuchen die 
Schuldfrage zu klären. Sie sind Berater und Vermittler, die versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, damit die 
Beteiligten den Konflikt selber regeln können 

Informationen zur SMV, über das Wahlverfahren sowie die Namen und Kontaktmöglichkeiten zu den aktuellen 
Schülervertretern und Verbindungslehrern finden Sie: 
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• auf der Homepage der HSS unter der Rubrik SMV 
• am SMV-Brett im Bereich der Verwaltung 
• auf aktuellen Aushängen neben dem Stundenplan 

Verein der Freunde und Förderer der Heinrich-Schickhardt-Schule e.V. 
Der Verein besteht seit 1995 und zählt derzeit mehr als 140 Mitglieder aus Handwerk, Industrie, Lehrern, Schülern, 
Eltern und sonstigen Gönnern. 

Er ist ein gemeinnützig eingetragener Verein und läuft unter der Nummer VR487 im Vereinsregister beim Amtsgericht 
Freudenstadt. Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar. 

Mitgliederversammlung und Vorstand sind die Organe des Vereins, der Vorstand wird alle zwei Jahre von der 
Mitgliederversammlung gewählt. 

Aufgaben 
Der Verein verfolgt gemeinnützige Ziele. Dazu gehört gemäß Vereinssatzung insbesondere die Förderung der 
handwerklichen, technischen, kulturellen und sportlichen Bildung im Bereich Aus- und Weiterbildung. 

Gefördert werden aber auch internationale Begegnungen mit Bulgarien, Großbritannien und den USA. Sie sollen zur 
Völkerverständigung beitragen und sind Garant für die Entwicklung von Toleranz gegenüber anderen Kulturen und 
Lebensweisen. 

Außerdem bietet der Verein für seine Mitglieder und Freunde Skiausfahrten, Musicalbesuche und den Besuch von 
sportlichen Veranstaltungen zu ermäßigten Konditionen. 

Der Verein leistet Entscheidendes, damit das schulische Angebot sinnvoll ergänzt und erweitert werden kann. 
Besonders dankbar sind wir über Mitglieder aus dem Handwerk und der Industrie. 

Also ... 

…unterstützen Sie unsere Aktivitäten! 

Alle Mitglieder des Vereins können an unseren Veranstaltungen teilhaben und erhalten bei allen Aktivitäten des 
Vereins preisliche Ermäßigungen. 

Spenden 

Gern nehmen wir auch Spenden entgegen. 

Setzen Sie sich diesbezüglich bitte über die Schulleitung mit uns in Verbindung. 

Adresse 

Heinrich-Schickhardt-Schule 
Förderverein 
Eugen-Nägele-Straße 40 
72250 Freudenstadt 

Tel.:  07441 920-2401 
Fax:  07441 920-2499 
E-Mail:  hss@hss.fds-schule.de 
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Sammelplatz bei Feueralarm 

 

Verschiedene Ansprechpartner 
Ersthelfer 
Herr Kallfaß  Herr Klisch  Frau Eberhardt            Thomas König 
Herr Scheerer  Frau Harastko  Herr Weigold 
Herr Moosmann Herr Theurer  Herr Günther 

Sicherheitsbeauftragte 
Herr Klisch  Herr Zinser  Herr Weigold 

Datenschutzbeauftragter 
Herr Hajzeraj 
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Unterrichtszeiten 
 

Unterrichtsstunde Uhrzeit 
1. 07:35-08:20 
2. 08:20-09:05 

1. große Pause (20 Minuten) 
3. 09:25-10:10 
4. 10:10-10:55 

2. große Pause (20 Minuten) 
5. 11:15-12:00 
6. 12:00-12:45 
7.* 13:00-13:45 
8. 13:50-14:35 
9. 14:35-15:20 

* in der Regel ist von 12:45-13:50 Uhr Mittagspause. 

Ferien im Schuljahr 2023/24 
 

Brückentag Montag, 02.10.2023   
Herbst 2023 Montag, 30.10.2023 - Freitag, 03.11.2023 
Weihnachten 2023/2024 Freitag, 22.12.2023 - Freitag, 05.01.2024 
Winter / Fastnacht 2024 Montag, 12.02.2024 - Freitag, 16.02.2024 
Ostern 2024 Montag, 25.03.2024 - Freitag, 05.04.2024 
Brückentag Freitag, 10.05.2024   
Pfingsten 2024 Dienstag, 21.05.2024 - Freitag, 31.05.2024 
Sommer 2024 Donnerstag, 25.07.2024 - Freitag, 06.09.2024 
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Blockplan Elektroniker / Mechatroniker 
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Schulwochenzählung 
Im Stundenplan sind Unterrichte teilweise mit U oder G gekennzeichnet. Diese Bezeichnung bezieht sich auf ungerade 
bzw. gerade Kalenderwochen. 

 

  



 

Rückmeldeformular 
Heinrich-Schickhardt-Schule 

z. Hd. des Klassenlehrers/Tutors 

 

Ich/Wir habe/n das Begrüßungsschreiben 

• die Hausordnung 
• die Raucherregelung 
• die IT-Benutzerordnung 
• das Infektionsschutzgesetz 

zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden. 

Zustimmung Datenschutz  Bitte ankreuzen und ggf. Unzutreffendes streichen, falls nicht erwünscht! 

 

 Hiermit willige / willigen wir der Datenschutzerklärung Office 365 ein. 

 

 Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass die Schule per E-Mail in Ausbildungsangelegenheiten mit 
dem Ausbildungsbetrieb Kontakt aufnehmen darf. 

Ausbildungsbetrieb: ________________________________ 

 

 Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass die Schule auch per E-Mail mit mir als 
Erziehungsberechtigten Kontakt aufnehmen darf. 

E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme: ________________________________ 

 

 Hiermit willige ich/willigen wir ein, dass die Schule personenbezogene Daten an die Schulsozialarbeit 
weitergeben darf. 

 

Hiermit willige ich / willigen wir wie folgt in die Anfertigung von Fotos, Video- und Tonaufzeichnungen 
und der Veröffentlichung der genannten personenbezogenen Daten der unten genannten Person in 
folgenden Medien ein: 

 

Personenbezogene Daten (Name, Vorname, Klasse) zur Veröffentlichung in  

 Aushang im Schulhaus, Jahresbericht/Jahrbuch, Broschüren und anderen Druckwerken der Schule 
 Örtliche Tagespresse (Printversion und digitale Version) 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.hss.fds-schule.de und in den 
      sozialen Medien der Schule (Facebook, Instagram) 

 

Fotos zur Veröffentlichung in  
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 Aushang im Schulhaus, Jahresbericht/Jahrbuch, Broschüren und anderen Druckwerken der Schule 
 Örtliche Tagespresse (Printversion und digitale Version) 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.hss.fds-schule.de und in den 
      sozialen Medien der Schule (Facebook, Instagram) 

 

Videos zur Veröffentlichung in  

 Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.hss.fds-schule.de und in den 
      sozialen Medien der Schule (Facebook, Instagram) 

 

Tonaufnahmen zur Veröffentlichung in  

 Örtliche Tagespresse (Digitale Version) 
 World Wide Web (Internet) unter der Homepage der Schule www.hss.fds-schule.de und in den 
      sozialen Medien der Schule (Facebook, Instagram) 

 

Diese Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf kann auch nur 
auf einen Teil der Einwilligungen bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle 
des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke 
verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. Soweit eine 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit und auch darüber 
hinaus. Die Aufzeichnungen werden, wenn der Verarbeitungszweck entfällt bzw. die Rechtsgrundlage 
nicht mehr besteht, gelöscht. 

Die Einwilligungen sind freiwillig! Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf einer Einwilligung 
entstehen keine Nachteile! 

 

 

Name des Schülers/der Schülerin: ________________________ 
 

Klasse/Kurs:    ________________________ 

 

 
___________________________________ 
Ort, Datum 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Unterschrift Schüler/-in     Unterschrift Erziehungsberechtigter 
[ab dem 14. Geburtstag zwingend erforderlich] 
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